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Einführung einer Mietenabgabe

Beschluss: Beschluss des Parteitags

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Abgeordnetenhauses und die sozialdemokratischen Mitglieder des Berliner Senats

werden aufgefordert,

• das Konzept derMietenabgabe auf seine juristische Tragfähigkeit zu überprüfen. In der Folge ist bei einem entsprechen-

den Ergebnis die Umsetzung, sofern diese auf Landesebene Bestand haben kann. Der Ertrag aus der Abgabe soll für

soziale Zwecke verwendet werden, beispielsweise den sozialenWohnungsbau.

• Es soll eine progressiv gestaffelte Abschöpfung erfolgen, je nach Höhe des Abstandes der ortsüblichen Vergleichsmiete

und von Mietern tatsächlich gezahlter Miete.

• SogleichwerdendieMitglieder des Abgeordnetenhauses sowie des Senats, auchunabhängig vondemErgebnis der juris-

tischen Prüfung des Vorschlags zur Mietenabgabe, dazu aufgefordert, die Einführung eines Mietenkatasters anzustren-

gen. Dieses kann mehr Transparenz über die tatsächlich gezahlten Mieten, Eigentumsverhältnisse und Ausstattungen

derWohnungen bieten und ist Voraussetzung für die Einführung einer etwaigen Mietenabgabe.

Überweisen an

AH Fraktion, Senat

Stellungnahme(n)

Stellungnahme Senat 2024:

Auf Grundlage einer Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, die aussagt, dass die Länder keine Ge-

setzgebungskompetenz für eineMietensteuer haben, sieht der Senat keineMöglichkeit, eine Sonderabgabe zur Abschöpfung

hoherMieten verfassungskonformauszugestalten. ZumThemaMietenkatasterwurdendurchdie Senatsverwaltung für Stadt-

entwicklung, Bauen undWohnen 2020/2021 bereits Voruntersuchungen - sowohl unter fachlichen als auch unter juristischen

Gesichtspunkten – angestellt. Weitgehend unproblematisch wäre danach nur ein Register mit rein statistischen Daten oh-

ne Personenbezug im Rahmen der Wohnungsmarktbeobachtung. Für andere Zwecke ist die Gesetzgebungskompetenz ver-

sperrt, da der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat. Die Diskussion mit den Fachpolitikern der

Koalitionsfraktionen über eine konkrete Ausgestaltung einesWohnungs- undMietenkatasters läuft derzeit noch. ImHaushalt

2024/2025 wurde für den Aufbau einesWohnungs- und Mietenkatasters ein voraussichtlicher Kostenansatz berücksichtigt.

Stellungnahme AH-Fraktion 2024:

DasAnliegendesAntragsgestaltet sich imRahmender landesrechtlichenGesetzgebungskompetenzgemäßderWissenschaft-

lichen Dienste des Deutschen Bundestages als schwer realisierbar, da es sich bei einer Mietenabgabe um eine Steuer handele

(Drucksache 19/12260). Das zweite Anliegen des Antrags, die Einführung eines Mietenkatasters, das auf dem angestrebten

Gebäude- und Wohnungsregister des Bundes aufbaut, ist im Koalitionsvertrag 2023-2026 als Ziel festgelegt. Das exekutive

Handeln des Senats zur Erreichung dieses Ziels wird von der SPD-Fraktion kritisch-konstruktiv begleitet.
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